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Herkunftsangaben – HANDWERK und INDUSTRIE
HA 1B Eintragungsantrag
	


An das
Österreichische Patentamt
Dresdner Straße 87
1200 Wien


	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	Bitte für amtliche Vermerke freihalten!
	




[bookmark: _Hlk213330245](Die eingeklammerten Zahlen verweisen auf Erläuterungen in der angeschlossenen Ausfüllhilfe)
	Antragsteller: in: (Name und Anschrift)

     


Telefon:      

	




E-Mail:      
[bookmark: FAX]
	(1)

	Der:Die Antragsteller:in ist ein:e:
☐ Erzeugervereinigung:
Rechtsform der Vereinigung:      

	(2)

	☐ Einzelerzeuger:in (Ausführungen und Belege zur Antragsberechtigung bitte anschließen)
	(3)



	Vertretung
☐ Vertreter:in 

Name und Anschrift
     

Telefon:      
Allf. Zeichen der Vertretung:      
	
☐ Zustellbevollmächtigte:r 




E-Mail:      


	(4)

	☐  Vollmacht liegt bei 
	☐  Vollmacht erteilt (nur für berufsmäßige Parteienvertreter:innen)



	[bookmark: _Hlk214261865]Zu schützende Bezeichnung des Erzeugnisses: 

     



	(5)



	Art des Erzeugnisses: (Bitte Zutreffendes ankreuzen)
☐  Glas und Kristall
☐  Steine und Mineralien
☐  Keramikprodukte
☐  Bekleidungsartikel
☐  Sonstige Textilwaren
☐  Schmuck
☐  Möbel
☐  Werkzeuge
☐  Besteck
☐  Eisenwaren oder allgemeine Metallverarbeitung und/oder -bearbeitung
☐  Uhren/Wecker
☐  Musikinstrumente
☐  Papier/Pappe
☐  Sonstiges (Wenn „Sonstiges“ angekreuzt wird, bitte hier näher spezifizieren):      
	(6)



	[bookmark: _Hlk214261816]Erstreckt sich das Herstellungsgebiet des Erzeugnisses auf einen Nachbarstaat?

 ☐  Nein – das geografische Gebiet liegt vollständig innerhalb Österreichs.
 ☐  Ja – das geografische Gebiet erstreckt sich auch auf folgenden Nachbarstaat:
     




	Beilagen: (Die mit * gekennzeichneten Beilagen sind zwingend einzureichen)  
☐ Ausführungen zur Antragsberechtigung (Einzelerzeuger: in)
☐ Produktspezifikation (gemäß Art. 9 der VO (EU) 2023/2411)*
☐ Einziges Dokument (gemäß Art. 10 der VO (EU) 2023/2411)
☐ elektronischer Datenträger (* bei Vorlage in Papier)
☐ Sonstiges, nämlich      


	

(7)
(8)
(9)
(10)



	[bookmark: _Hlk214261618]Datum, Unterschrift(en)

     






Erläuterungen und Hinweise

Dieses vorliegende Formular dient der Antragstellung auf Eintragung einer qualifizierten Bezeichnung für handwerkliche und industrielle Erzeugnisse gemäß der VO (EU) 2023/2411, die sich auf eine in Österreich gelegene geografische Einheit beziehen. 

Über diese Ausfüllhilfe hinausgehende Anleitungen finden Sie im Informationsblatt zum Schutz von handwerklichen und industriellen Erzeugnissen HA 101 B. Bzgl. der Gebührenmodalitäten wird auf das Gebühreninformationsblatt verwiesen. Alle diese Informationen, aktuelle Hinweise und die gültige Version dieses Formulars können auf der Webseite des Österreichischen Patentamts (www.patentamt.at) abgerufen werden. Auf unserer Webseite finden Sie auch unsere Datenschutzerklärung (www.patentamt.at/datenschutz). 

	ACHTUNG: Warten Sie bitte mit der Einzahlung der erforderlichen Gebühren bis zur Bekanntgabe des Ihrem Antrag zugeteilten Aktenzeichens und führen Sie dieses bei der Einzahlung unter „Verwendungszweck der Zahlung“ an.



Ausfüllhilfe

1. Hier ist der vollständige (ungekürzte) Name (z.B. lt. Vereinsregister) und die Anschrift anzugeben. Mitglieder einer „GesbR“ sind einzeln mit Vor- und Zunamen anzuführen. Zur Frage, wer nach der VO (EU) Nr. 2023/2411 überhaupt antragsberechtigt ist, vgl. Sie bitte das Informationsblatt HA 101 B.

2. Antragsteller: in kann gemäß Art. 8 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 2023/2411 nur ein Zusammenschluss von Erzeugern (= Erzeugervereinigung) des mit der geschützten Herkunftsangabe bezeichneten Produkts sein. Andere Beteiligte (z.B. Interessensvertretungen, Fördervereine etc.) können sich der Vereinigung anschließen. Die Rechtsform und die Zusammensetzung der Vereinigung sowie die Anzahl ihrer Mitglieder sind anzugeben.

3. Gemäß Art. 8 Abs. 2 der VO (EU) 2023/2411 werden nur bei Vorliegen besonderer Bedingungen natürliche oder juristische (Einzel-)Personen einer antragsberechtigten Vereinigung gleichgestellt (vgl. Sie bitte das Informationsblatt) und können als antragstellende Person auftreten. Die Erfüllung dieser Bedingungen ist auf einem gesonderten Beiblatt als Bestandteil des Antrages darzustellen und zu belegen.

4. Die Bestellung einer Vertretung ist nicht verpflichtend; eine solche ist daher nur dann anzuführen, wenn das Verfahren von einem Vertreter oder einer Vertreterin durchgeführt werden soll. Handelt es sich dabei nicht um ein Mitglied des Patent-, Rechtsanwalts- oder Notarstandes, das sich auf eine erteilte Vollmacht berufen kann, so muss die Vollmacht dem Österreichischen Patentamt schriftlich vorgelegt werden. Ein:e namhaft gemachte:r Zustellbevollmächtigte:r ist im Gegensatz dazu lediglich zur Entgegennahme von Poststücken für den:die Antragsteller:in (RSb-Briefe) autorisiert, kann in deren Namen jedoch keine sonstigen rechtswirksamen Handlungen tätigen bzw. Erklärungen abgeben. Personen, die firmen- oder vereinsrechtlich vertretungsbefugt sind (z.B. Geschäftsführer:in, Prokurist:in, Handlungsbevollmächtigte:r) sind nicht anzuführen. 

5. Hier ist die vollständige und gebräuchliche Bezeichnung des Erzeugnisses anzugeben, für die der Schutz beantragt wird. Diese Bezeichnung kann entweder ein geografischer Name des Produktionsortes des Produkts oder ein Name sein, der im Handel oder in der Umgangssprache verwendet wird, um das spezifische Produkt in dem definierten geografischen Gebiet zu beschreiben oder zu bezeichnen. Sofern für diese Bezeichnung unterschiedliche Schreibweisen oder historische Varianten bestehen, sind diese ebenfalls anzugeben.

6. Die Angabe „Art des Erzeugnisses“ bezieht sich auf eine auswählbare Kategorie von Erzeugnissen und nicht auf ein einzelnes, bestimmtes Erzeugnis. Beispielsweise umfasst die Kategorie „Steine und Materialien“ sowohl Rohmaterialien wie Steine in Blöcken als auch minimal bearbeitete/ geschliffene Steine. Es ist zwingend, eine (oder mehrere) Kategorie(n) auszuwählen, die sachlich auf das Erzeugnis zutreffen. Kann das Erzeugnis keiner der vorgegebenen Kategorien zugeordnet werden, ist die Kategorie „Sonstiges“ zu wählen. In diesem Fall ist die Zuordnung durch eine kurze eigene Kategorisierung im Freitextfeld zu erläutern. Diese Zuordnung dient der Beurteilung, ob das beantragte Produkt in den sachlichen Geltungsbereich der Verordnung VO (EU) 2023/2411 fällt.

7. Die Produktspezifikation ist verpflichtender Bestandteil des Antrages und hat zumindest Angaben zu den in der Art. 9 der VO (EU) Nr. 2023/2411 genannten Punkten zu enthalten. Vergleichen Sie bitte in diesem Zusammenhang Teil II des Informationsblattes HA 101B und behalten Sie die dort dargestellte Gliederung bei. Ein EU-Formblatt für die Produktspezifikation gibt es nicht.

8. Das sogenannte „Einzige Dokument“ muss die in Art. 10 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 2023/2411 genannten Angaben enthalten. Es soll eine prägnante, strukturierte Zusammenfassung der Produktspezifikation darstellen, weshalb sich die Erstellung ebendieses Dokuments in der Regel erst dann empfiehlt, wenn die Produktspezifikation im Rahmen des nationalen Prüfverfahrens bestätigt wurde. Für die Erstellung des Einzigen Dokuments steht das Formblatt HA 5B zur Verfügung, das Sie über unsere Webseite (https://www.patentamt.at/formulare/) downloaden und bearbeiten können. 

9. Das ausgefüllte Antragsformular, die Produktspezifikation, das Einzige Dokument, sonstige weitere Antragsteile und Beilagen sind dem Österreichischen Patentamt im Falle der postalischen Übermittlung zusätzlich auf einem elektronischen Datenträger zu übermitteln. Dieser Datenträger hat den auf unserer Webseite (www.patentamt.at) veröffentlichten und in § 8b der Kundmachung der Präsidentin des Patentamtes über die elektronische Einbringung von Eingaben sowie die Standards und Formate für die Einreichung von Unterlagen auf externen Datenträgern festgelegten Standards zu entsprechen. Sofern das Antragsformular inkl. den oben genannten Beilagen über das Allgemeine Online Formular  (= AOF) eingebracht wird, ist keine zusätzliche Vorlage eines elektronischen Datenträgers notwendig. 

10. Hier wären allfällige sonstige Beilagen aufzulisten – z.B. allf. Zusatzblätter, eine Karte des Erzeugungsgebietes, frei verwendbare Bilder des Erzeugnisses etc. 
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